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Erwägungen

E. 1
Mit Verfügung vom 6. Januar 2025 trat das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich auf
eine als Beschwerde bezeichnete Eingabe von A.________ gegen die Asyl-Organisation
Zürich (AOZ) wegen "Verletzung der Amtspflichten" nicht ein, wies das Gesuch um
Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung für das Beschwerdeverfahren wegen
offensichtlicher Aussichtslosigkeit ab und auferlegte ihr die Gerichtskosten. Am 17. April
2025 ersuchte A.________ um Erlass der auferlegten Gerichtskosten im Betrag von Fr.
570.-. Mit Verfügung vom 8. Mai 2025 wies die Generalsekretärin des Verwaltungsgerichts
das Gesuch ab und trat die Forderungen der Gerichtskasse an das Obergericht des Kantons
Zürich (Zentrales Inkasso) ab. Den hiergegen erhobenen Rekurs wies die
Verwaltungskommission des Verwaltungsgerichts mit Urteil vom 27. August 2025 ab. Mit
Eingabe vom 3. Oktober 2025 (Poststempel) reicht A.________ subsidiäre
Verfassungsbeschwerde ein und beantragt unter Aufhebung des angefochtenen Urteils die
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zwecks Neubeurteilung, eventualiter den Erlass
der Gerichtskosten von Fr. 570.-. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersucht sie um
Gewährung der aufschiebenden Wirkung unter Anordnung eines Vollzugsstopps bis zum
Entscheid sowie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.

E. 2.1
Gemäss Art. 83 lit. m Teilsatz 1 BGG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten über die Stundung oder Erlass von Abgaben unzulässig. Dazu gehört auch
der Erlass von Gerichtskosten (vgl. Urteil 2C_36/2022 vom 14. Januar 2022 E. 2.1 mit
Hinweisen). Damit steht als bundesrechtliches Rechtsmittel einzig die subsidiäre
Verfassungsbeschwerde ( Art. 113 ff. BGG ) zur Verfügung.

E. 2.2
Mit der Verfassungsbeschwerde kann gemäss Art. 116 BGG ausschliesslich die Verletzung
von verfassungsmässigen Rechten gerügt werden. Verfassungsrügen müssen gemäss dem
strengen Rügeprinzip von Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG in der Beschwerde präzise
vorgebracht und begründet werden. Dies bedeutet, dass anhand der Erwägungen des
angefochtenen Entscheids klar und detailliert darzulegen ist, inwiefern verfassungsmässige
Rechte verletzt worden sein sollen ( BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen; 133 II 396 E.
3.2).

E. 2.3
Die Beschwerdeführerin rügt zwar die Verletzung verfassungsmässiger Rechte bzw.
Grundsätze ( Art. 29 Abs. 2 und 3 BV , Art. 9 BV , Verhältnismässigkeitsprinzip). Es fehlt
jedoch eine rechtsgenügliche Auseinandersetzung mit den konkreten Erwägungen des
angefochtenen Urteils. So legt die Beschwerdeführerin insbesondere nicht dar, inwiefern



die unterlassene Prüfung der finanziellen Lage konkret, d.h. mit Blick auf die Begründung
der Vorinstanz, verfassungsmässige Rechte verletzen soll. Die Beschwerdeführerin kommt
somit ihrer qualifizierten Rügepflicht nicht rechtsgenüglich nach.

E. 3
Die Beschwerde enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Es ist darauf mit
Entscheid der Abteilungspräsidentin als Einzelrichterin im vereinfachten Verfahren nach
Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG nicht einzutreten.

E. 4
Mit dem Entscheid in der Sache erweist sich das Gesuch um aufschiebende Wirkung als
obsolet.

E. 5
Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin nicht anwaltlich vertreten ist, scheiden
sowohl die unentgeltliche Verbeiständung, als auch die unentgeltliche Prozessführung
mangels einer gültigen Beschwerde aus (Art. 64 Abs. 1, 2 und Abs. 3 zweiter Satz BGG).
Die Beschwerdeführerin wird damit grundsätzlich kostenpflichtig, indessen wird
umständehalber auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet ( Art. 66 Abs. 1 Satz 2
BGG ). Dem Kanton Zürich, der in seinem amtlichen Wirkungskreis obsiegt, steht keine
Entschädigung zu ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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